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Die 2009 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskon-
vention macht Inklusion zur Kernaufgabe aller Hoch-
schulen. Diese haben ihre Angebote so zu gestalten, 
dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminie-
rung an der Hochschulbildung teilhaben können. Inklusi-
on richtet sich an alle Hochschulmitglieder ausnahmslos 
und erfordert eine Änderung bisheriger Denk- und Ver-
haltensschemata. Vor diesem Hintergrund vermittelt der 
Band Kenntnisse zur aktuellen Situation von Hochschul-
mitgliedern mit Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen, zeigt Handlungsansätze zu Inklusion und Disabi-
lity Mainstreaming in der Hochschule auf und macht auf 
Forschungslücken aufmerksam. 

Der Band ist in Zusammenarbeit mit der Informations- 
und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des 
Deutschen Studentenwerks entstanden.
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Inklusion und Hochschule:  
Eine Einführung 

Uta Klein und Christiane Schindler 

Das deutsche Hochschulsystem kennt – anderes als der Schulbereich – keine 
Sondersysteme für Menschen mit Behinderungen. Hochschulbildung findet 
als gemeinsamer Prozess für Menschen mit und ohne Behinderungen statt 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014: 173). Bereits seit den 1970er 
Jahren sind die Hochschulen gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
„behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und 
die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch neh-
men können“ (Hochschulrahmengesetz, § 2 Abs. 4). Vor diesem Hinter-
grund haben Hochschulen in bauliche Barrierefreiheit investiert, Beratungs-
angebote geschaffen und Regelungen zum Nachteilsausgleich etabliert, die 
Studierende bei der individuellen Kompensation behindernder Zugangs- 
und Studienbedingungen unterstützen.  

Es überwiegen jedoch „individualisierende Maßnahmen“ (Wild/Esdar 
2014: 60) zum Ausgleich einer als Defizit verstandenen Beeinträchtigung ver-
bunden mit der individuellen Verantwortlichkeit der Studierenden, „sich 
Know-how über Beratungen, Beihilfen und Förderungen anzueignen und 
dementsprechende Ansprüche geltend zu machen“ (Dobusch/Hofbauer/ 
Kreissl 2012: 76). Eine grundlegende barrierefreie Gestaltung der Strukturen, 
Verfahren und Angebote der Hochschulen steht noch aus. Dannenbeck und 
Dorrance bemängeln den fehlenden (selbst)reflexiven Blick der Hochschulen 
und kritisieren, dass „… die Organisation von Hochschule und Universität 
(noch) tendenziell unterbelichtet (bleibt), was Überlegungen zur einer inklu-
siven Organisationsentwicklung und Qualitätssicherung anbelangt“ (Dan-
nenbeck/Dorrance 2015: 33). Aber nicht nur in den hochschulstrategischen 
Überlegungen spielt das Thema Behinderung bisher kaum eine Rolle. Auch 
Hochschulforschung beschäftigt sich erst sehr vereinzelt mit Schließungsme-
chanismen und der Exklusion von Menschen mit Behinderungen und/oder 
chronischen Erkrankungen – sei es als Lehrende, Forschende oder Studie-
rende – aus der Institution Hochschule. Und wenn, dann hat Forschung bis-
her ausschließlich die Situation von Studierenden in den Blick genommen  
(s. insbesondere Unger et al. 2012; Middendorff et al. 2013). Hier ist eine Dis-
krepanz zu inklusiver Schulpolitik und -praxis zu beobachten, die deutlich 
besser erforscht sind. 
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Die 2009 in Deutschland in Kraft getretene UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) mit dem dort verankerten Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf vollen Zugang zur Hochschulbildung inkl. der Bereitstel-
lung angemessener Vorkehrungen hat dem Bemühen um mehr Chancen-
gleichheit im Hochschulbereich einen deutlich wahrnehmbaren Impuls ver-
liehen. Gleiches gilt für die im gleichen Jahr veröffentlichte Empfehlung der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zum Studium mit Behinderung/chro-
nischer Krankheit „Eine Hochschule für Alle“ (Hochschulrektorenkonferenz 
2009). Entsprechende Aktivitäten können künftig auch verstärkt daraus fol-
gen, dass sich Hochschulen in Deutschland in den letzten Jahren Diversity 
als hochschulstrategischer Aufgabe zugewendet haben (Heitzmann/Klein 
2012; Klein/Heitzmann 2012). Gegenwärtig konzentriert sich die Diversity-
Orientierung der Hochschulen noch stark auf Heterogenität der Studieren-
denschaft, und hier – abgesehen von den etablierten Aktivitäten im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung – besonders auf so genannte nicht-traditio-
nelle Studierende, vor allem Studierende mit Migrationsgeschichte und Stu-
dierende aus Nicht-Akademikerfamilien (Wild/Esdar 2014). Zunehmend ge-
winnt aber die Diskussion um Diversity an Hochschulen an Kontur und 
befasst sich auch mit der Anforderung an Öffnung über die Zielgruppenori-
entierung hinaus, d. h. über die Reduzierung auf Studierende hinaus in Rich-
tung einer Implementierung in sämtliche Bereiche der Hochschule.  

Der vorliegende Band widmet sich explizit dem Thema Behinderung und 
chronische Erkrankungen im tertiären Bildungsbereich. Die in ihm versam-
melten Beiträge geben einen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung, 
skizzieren offene Forschungsfragen und vermitteln Denk- und Handlungs-
ansätze zur inklusiven Gestaltung der Hochschulen. Im Folgenden werden 
daher zunächst die Situation von und die Barrieren für Studierende mit Be-
hinderungen und/oder chronischen Erkrankungen dargestellt. Anschließend 
wird thematisiert, welche Fragen sich darüber hinaus ausgehend von Behin-
derung als Kategorie für den Wissenschaftsbetrieb ergeben. Und schließlich 
skizzieren wir die Beiträge des Buches. 

Barrieren an der Hochschule 

Ausgehend von den rechtlichen Vorgaben und insbesondere durch das Enga-
gement der Beauftragten für die Studierenden mit Behinderungen und chroni-
schen Krankheiten sowie der studentischen Behindertenselbsthilfe haben sich 
die Bedingungen zur Teilhabe Studierender mit Beeinträchtigungen an der 
Hochschulbildung seit Beginn der 1970er Jahre deutlich verbessert. Wenn auch, 
wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Studium (BAG) ein-
schränkend feststellt, „insbesondere für jene mit seit langem als ‚Behinderung‘ 
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anerkannten Beeinträchtigungen – also Beeinträchtigungen des Bewegungs-, 
Hör- oder Sehvermögens“ (BAG: 2011). Diese Einschränkungen verweisen be-
reits auf nach wie vor bestehende Hindernisse, die vor allem darauf zurückzu-
führen sind, dass an den Hochschulen lange Zeit das Bild vom rollstuhlfahren-
den Menschen und die Konzentration auf bauliche Zugänglichkeit dominierte. 
Erst nach und nach wächst das Bewusstsein für die Größe der Gruppe der Stu-
dierenden mit Behinderungen – sieben Prozent aller Studierenden haben eine 
studienerschwerende Beeinträchtigung – und ihre Vielfalt. Zu ihr gehören Stu-
dierende mit zumeist nicht-sichtbaren psychischen Beeinträchtigungen, chro-
nisch-somatischen Erkrankungen und Teilleistungsstörungen ebenso wie Stu-
dierende mit zumeist leichter wahrnehmbaren körperlichen oder Sinnesbeein-
trächtigungen (Unger et al. 2012; Middendorff et al. 2013). Aus der Vielfalt der 
Studierenden mit Beeinträchtigungen erwächst eine Vielfalt an beeinträchti-
gungsbedingten Anforderungen an Studium und Lehre, Hochschulen und Stu-
dentenwerke. Bauliche Barrieren sind nur ein Thema unter vielen. Kommuni-
kative, organisatorische, didaktische und strukturelle Barrieren können sich 
ebenfalls stark studienerschwerend auswirken. Vor diesem Hintergrund ist es 
besonders problematisch, dass viele Studierende die spezifischen Beratungs- 
und Unterstützungsangebote der Hochschulen und Studentenwerke nicht ken-
nen bzw. nutzen. Dies gilt vor allem auch für das Instrument des Nachteilsaus-
gleichs, einem der zentralen und nachgewiesenermaßen wirksamen Instru-
mente zum Ausgleich beeinträchtigungsbedingter Nachteile im Studienprozess. 

Mit der europäischen Studienreform und der damit verbundenen Einfüh-
rung des zweistufigen Bachelor-Master-Studiensystems sowie der Stärkung des 
Selbstauswahlrechts der Hochschulen bei der Zulassung sind für Studieninte-
ressierte sowie für Studierende mit Beeinträchtigungen eine Reihe neuer Bar-
rieren hinzugekommen (Bündnis barrierefreies Studium 2010). Zum einen ha-
ben die Hochschulen im Rahmen ihrer erweiterten Rechte bei der Auswahl der 
Studierenden ergänzend zur Abiturnote weitere Auswahlkriterien, vielfältige 
Auswahlverfahren und besondere Zugangsvoraussetzungen eingeführt, ohne 
dass die Belange behinderter oder chronisch kranker Studienbewerber_innen 
durch die Gestaltung barrierefreier Zulassungsverfahren und die Verankerung 
angemessener individueller Nachteilsausgleiche ausreichend berücksichtigt 
werden. Dies kann zu mittelbaren Benachteiligungen führen. Zum anderen ist 
die Einführung der gestuften Studiengänge mit gravierenden Veränderungen 
in den Studienabläufen verbunden. Die Studienordnungen enthalten verbind-
liche zeitliche und formale Vorgaben, die die Studierenden häufig nicht erfül-
len können, weil sie mehr Zeit für die Organisation ihres Studiums und ihres 
Alltags benötigen. Nicht selten stehen sie zudem vor der Aufgabe, noch zusätz-
lich zu den an alle gestellten Anforderungen sowie zu der Belastung, die eine 
Beeinträchtigung individuell oft mit sich bringt, die strukturellen Defizite im 
Hochschulbereich (z. B. fehlender Zugang zu Gebäuden oder Informationen, 



10 

unzureichende Beratungs- und Unterstützungsangebote, fehlende Sensibilisie-
rung der Lehrenden und unzureichende Ressourcen für eine barrierefreie 
Hochschullehre) kompensieren zu müssen. Dementsprechend geben zwei 
Drittel der Studierenden mit Beeinträchtigungen an, Schwierigkeiten mit der 
hohen Prüfungsdichte, der starren Abfolge von Modulen oder den Anwesen-
heitspflichten zu haben (Unger et al. 2012: 147ff.). Damit eng in Zusammen-
hang stehen beeinträchtigungsbedingte Schwierigkeiten in Prüfungs- und 
Lehrsituationen. Zwei von drei Studierenden bemängeln, dass Lehrende und 
Prüfende nicht ausreichend auf ihre Belange eingehen (ebd.). Sie haben oft nur 
unzureichend Kenntnis von den unterschiedlichen Bedarfen dieser Studieren-
den und es fehlt ihnen das Wissen um eine barrierefreie Hochschullehre. Bert-
hold und Leichsenring weisen in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, 
dass die Hochschulen nach Wegen suchen müssen, wie „… sie diese Studie-
renden nicht nur durch zusätzliche Angebote, sondern gerade auch im Stu-
dium selbst auffangen können“ (Berthold/Leichsenring 2012: 21). Als eine der 
notwendigen Voraussetzungen hierfür identifizieren sie die „Sensibilisierung 
der Lehrenden“ (ebd.; vgl. auch Dannenbeck/Dorrance 2015: 34). In diesem 
Zusammenhang kritisiert der Deutsche Hochschulverband, dass „spezifische 
Qualifizierungsangebote für Hochschullehrer und andere Hochschulangehö-
rige (bis heute) fehlen“ und fordert Bund und Länder auf, „Qualifizierungs-
maßnahmen aufzulegen, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
die Lage versetzt werden, den Herausforderungen eines inklusiven Bildungs-
systems gerecht zu werden“ (Deutscher Hochschulverband 2015: 3). Das 
Schließen der „Leerstelle barrierefreie Hochschullehre“ setzt zugleich voraus, 
dass hochschuldidaktische Forschung sich mit den Fragen inklusiver Lehr- 
und Lernbedingungen beschäftigt. 

Wie weit die Hochschulen noch davon entfernt sind, Menschen mit Be-
hinderungen einen diskriminierungsfreien und gleichberechtigten Zugang 
zur allgemeinen Hochschulbildung zu gewähren, zeigt die 2013 von der HRK 
durchgeführte Evaluation ihrer Empfehlung „Eine Hochschule für Alle“ 
(Hochschulrektorenkonferenz 2014). Ausgehend von der Bestandsaufnahme 
empfiehlt die HRK ihren Mitgliedshochschulen, die Stellung der Beauftrag-
ten für die Studierenden mit Behinderungen und /oder chronischen Erkran-
kungen in ihren Einrichtungen zu stärken. Die Beauftragten sind zentrale 
Akteure im Prozess der Verwirklichung einer inklusiven Hochschule und, so 
die HRK, haben „eine wichtige Mittlerfunktion zwischen den Studierenden 
und den Hochschulleitungen“ (Hochschulrektorenkonferenz 2009: 7). Um 
dieser Funktion gerecht werden zu können bedarf es jedoch ihrer angemes-
senen Ausstattung mit personellen und finanziellen Ressourcen und ihrer 
systematischen Einbindung in alle für die Studierenden mit Behinderungen 
und/oder chronischen Erkrankungen relevanten Planungs- und Entschei-
dungsprozesse, Verfahren und Maßnahmen der Hochschulen (IBS 2014). 
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Barrieren im Feld der Hochschule und Wissenschaft 

Behinderung wird häufig als „individuelles Merkmal“ betrachtet. Es wird an 
einem Abbau der Barrieren und einer Einrichtung und Ausweitung von Un-
terstützungsangeboten für die von Behinderung Betroffenen gearbeitet. Die 
Reduzierung der Problematik auf diese Betrachtungsweise birgt die Gefahr 
einer Individualisierung gesellschaftlicher Probleme. Sie bewirke, so Dobusch, 
Hofbauer und Kreissl, eine Essenzialisierung, indem die Exklusionsrisiken 
„als Problem einer bestimmten Gruppe externalisiert“ werden (2012: 77). 
Entscheidend ist daher die Bearbeitung der strukturellen Gründe, die zu Un-
gleichheiten führen. Um den Mechanismen auf die Spur zu kommen, die 
strukturellen Gründen unterliegen, ist eine Reflektion über den Charakter 
von Kategorien vonnöten, in diesem Fall der Kategorie Behinderung und de-
ren Produktion und Reproduktion in der Hochschule. 

Dazu ist bislang wenig gearbeitet worden. Studien zu Schließungsmecha-
nismen im Wissenschaftsbetrieb liegen vor allem in Hinblick auf die Kategorie 
Geschlecht vor und an solche Arbeiten kann angeknüpft werden. Ausgehend 
von dem Ausschluss von Frauen aus dem Wissenschaftsbetrieb bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts und dem bis heute unterproportionalen Anteil von 
Frauen an Professuren analysiert die Geschlechtersoziologie Hierarchisierun-
gen und subtile Machtverhältnisse (u. a. Neusel/Wetterer 1999; Krais 2000; 
Beaufaÿs/Krais 2005; Metz-Göckel 2012). Die Anerkennung als dazugehörig im 
Wissenschaftsbetrieb beruht auf Deutungsmustern, die am Ende nur den 
Mann als „wissenschaftliche persona“ (Daston 2003) erscheinen lassen. Das 
Idealbild des Wissenschaftlers, der sich befreit von allen anderen Pflichten aus-
schließlich der Wissenschaft widmen kann, ist männlich konnotiert. Aber 
nicht nur die Universität als Organisation, nicht nur das Handeln von Ak-
teur_innen unterliegen einem solchen gender bias, sondern auch das wissen-
schaftliche Wissen selber. Dass die vermeintliche wissenschaftliche Objektivi-
tät oft eine „in hohem Maße männlich verzerrte war, darf heute als unbestritten 
gelten“, diagnostizierten Felt, Nowotny und Taschwer (1995: 88) bereits vor 
zehn Jahren. 

Dass Geschlecht nur eine der relevanten Kategorien für Zuschreibungs- 
und Anerkennungsprozesse ist, dürfte ebenfalls unbestritten sein. Auch Be-
hinderung ist ein Klassifikationsprinzip, das mit Vorstellungen von Norm 
und Abweichung operiert (Waldschmidt 1998; Dobusch/Hofbauer/Kreissl 
2012). Behinderung und Nicht-Behinderung werden als binäre Unterschei- 
dung konstruiert. Behinderung wird mit Passivität und Abhängigkeit und 
Nicht-Behinderung wird mit Aktivität und Autonomie assoziiert (Köbsell 
2010). Es könnte eine interessante Frage sein, inwieweit Passivität und Ab-
hängigkeit als unvereinbar mit (wissenschaftlicher) Leistungsfähigkeit emp-
funden werden und welche Rolle die Kategorie Geschlecht dabei spielt. Auf 
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jeden Fall sind Geschlecht und Behinderung intersektionell zu betrachten 
und auch weitere Dimensionen wie beispielsweise Alter oder sexuelle Identi-
tät/Orientierung spielen eine Rolle bei der Entstehung und der spezifischen 
Ausprägung von Ungleichheit. 

Neben der Erforschung der strukturellen Positionen von Menschen mit Be-
hinderungen im Wissenschaftsbetrieb betrifft ein weiteres Forschungsdeside-
rat die symbolische Produktion von Behinderung in wissenschaftlichem Wis-
sen. In der wissenschaftlichen Thematisierung von Behinderung hat sich ein 
fundamentaler Wandel vollzogen, der auch Konsequenzen für die Codifizie-
rung von Rechten und Leistungsansprüchen hatte. Während Behinderung 
lange als medizinisches Problem galt, vor allem von der Medizin und der Re-
habilitationswissenschaft bearbeitet wurde und damit im Vordergrund ein in-
dividuelles Defizit, ein individueller „Defekt“ stand, betrachtet das soziale Mo-
dell Behinderung als gesellschaftliches Konstrukt, indem die gesellschaftlichen 
Bedingungen als behindernd betrachtet werden (Waldschmidt/Schneider 
2007; Köbsell 2010). Es weist auf die soziale Erzeugtheit von Ungleichheiten 
hin, die sich nicht aus dem „Behindert-Sein“ ergeben, sondern aus den daran 
geknüpften sozialen Prozessen und es gilt als „Fundament der Disability Stu-
dies“ (Waldschmidt 2007: 57). Diese kontextorientierte und Teilhabe in den 
Mittelpunkt stellende Sichtweise kennzeichnet auch den Behinderungsbegriff 
der UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. Welti 2014: 6). 

Ob Behinderung als einer Kategorie von Diversity im Zuge der zunehmen-
den Diversity-Orientierung der Hochschulen in Zukunft mehr Aufmerksam-
keit gewidmet wird, bleibt abzuwarten. Dies hängt nicht zuletzt vom jeweiligen 
Verständnis der Diversity-Orientierung ab. Gerade wenn an ein betriebswirt-
schaftlich orientiertes Diversity Management angeknüpft wird – und die Ge-
fahr besteht besonders in Zeiten der Effizienz- und Exzellenz-Orientierung 
(Klein 2013) – wird ein Inklusionsgedanke, eine „Hochschule für Alle“ nicht 
kompatibel sein. Bei einem solchen Verständnis von Diversity Management 
liegt der Fokus auf individuellem Verhalten und individuellen Personen, aber 
nicht auf Strukturen und das Interesse gilt der Vielfalt nur soweit, als sie zu 
höherer Qualität und Leistung beiträgt, nämlich ein Potenzial darstellt und 
keine Mehrkosten mit sich bringt (Neukirchinger 2013). Vorkehrungen zu  
Inklusion zu schaffen kostet aber auch, nicht zuletzt, weil eine inklusive Ge- 
staltung von Universitäten anders als z. B. in manchen US-amerikanischen 
Hochschulen versäumt und auch in der Phase demokratischer Bildungsexpan-
sionsbestrebungen der 1970er Jahre nicht mitgedacht wurde. An die Stelle  
einer betriebswirtschaftlich orientierten Diversity-Ausrichtung muss daher 
eine treten, die an Chancengleichheit anknüpft. 

Wenn im Titel dieses Buchs also der Begriff Inklusion verwendet wird, 
dann ist er hier im Sinne der UN-BRK verwendet. Er ist nicht im Luhmann-
schen Sinne gemeint, also nicht als Einbeziehung von Individuen in die Ei- 
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genlogik sozialer Systeme, da die Eigenlogik hier kritisiert wird. Inklusion 
verstehen wir als menschenrechtlich normierten Anspruch von Menschen 
mit Behinderungen und/oder chronischer Erkrankung auf eine freie Entfal-
tung in Hochschulen. Nicht die Einzelnen sollen sich anpassen, sondern die 
Hochschule muss so gestaltet werden, dass die Mitglieder ihre Rechte auf 
Teilhabe unter der Prämisse der Selbstbestimmung umsetzen können. Dazu 
gehört, dass sich das Wissenschaftssystem – ähnlich wie das durch die Ge-
schlechterforschung ausdekliniert wurde – selbstkritisch hinterfragt. 

Im Kontext des vorliegenden Buches beziehen wir uns bewusst auf den 
enggefassten, auf Behinderung begrenzten Begriff der Inklusion, da die Ka-
tegorie Behinderung und damit auch die Situation von Hochschulmitglie-
dern mit Behinderungen in den meisten Diversitymaßnahmen bisher nicht 
mit gedacht wird. Gleichwohl wollen wir damit auch zum Ausdruck bringen, 
dass erstens Menschen mit Behinderungen ebenso vielfältig sind wie Men-
schen ohne Behinderungen und zweitens sich Strukturen, Prozesse und das 
Selbstverständnis der Hochschulen insgesamt wandeln müssen, um Aus-
schlussmechanismen in Hinblick auf alle Diversitydimensionen abzubauen, 
wie am Beispiel von Geschlecht zuvor verdeutlicht. 

Die Beiträge 

Der erste Teil des Bandes befasst sich mit Strategien und Instrumenten für 
eine inklusive Hochschule. Die Technische Universität Dortmund ist eine 
der Vorreiterinnen in der bundesdeutschen Hochschullandschaft, wenn es 
um Behinderung und Studium geht. Gingen die Aktivitäten in den späten 
1970er Jahre auf die Behindertenselbsthilfe zurück, so sind sie heute Teil des 
etablierten Diversitätsmanagements der Hochschule. Birgit Rothenberg, Bar-
bara Welzel und Ute Zimmermann beschreiben die Entwicklungen als Weg 
von der Graswurzelarbeit zu einem auf Leitungsebene abgesicherten Disabi-
lity Mainstreaming, in dem das Dortmunder Zentrum für Behinderung und 
Studium (DoBuS) eine bedeutende Rolle spielt. 

Im Zuge des Bologna-Prozesses erfolgte die Hinwendung des deutschen 
Universitätssystems zu neuen Organisationsformen einhergehend mit einer 
gestiegenen Hochschulautonomie. Auch wenn die einzelnen Bundesländer 
unterschiedliche Strategien der Hochschulentwicklung verfolgen, so kann in 
allen doch die Einführung neuer Steuerungsinstrumente beobachtet werden. 
Neben der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) gehören dazu die so 
genannte Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Land und Hochschu-
len (ZLV). Die Frage, inwieweit diese zu einer Qualitätsverbesserung beitra-
gen, u. a. auch zu einer Verbesserung der Situation benachteiligter Gruppen, 
ist empirisch noch nicht untersucht. Susanne In der Smitten und Marco  
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Miguel Valero Sanchez analysieren in ihrem Beitrag, inwiefern LOM-Modelle 
und ZLV grundsätzlich geeignet erscheinen und von den Ländern tatsächlich 
genutzt werden, um Inklusion an den Hochschulen zu fördern. 

Die zentrale Bedeutung der UN-BRK – und hier besonders des Art. 24 
Abs. 5 – für die Hochschulen zeigt Felix Welti auf. Angemessene Vorkehrun-
gen im Einzelfall in Studium und Prüfungen, die Zugänglichkeit bzw. im wei-
testen Sinne Barrierefreiheit der Verwaltung, Gebäude und EDV und die Par-
tizipation, nämlich die institutionelle Beteiligung von Studierenden mit 
Behinderungen an Entscheidungen sind die großen Themenbereiche. 

Etliche Unternehmen und Organisationen erstellen zurzeit Aktionspläne 
zur Umsetzung der UN-BRK. Uta Klein stellt den Prozess der Erarbeitung ei-
nes solchen Aktionsplans an der Christian-Albrechts-Universität Kiel vor und 
bezieht vorhandene Aktionspläne anderer Hochschulen mit ein, um die Dis-
kussion um Strategien inklusiver Hochschulgestaltung voran zu treiben. Dis-
kutiert werden in diesem Beitrag ausführlicher das zuvor angedeutete homo-
gene Wissenschaftlerideal und seine Folgen und schließlich wird das Ver-
ständnis von Partizipation und deren Verwirklichung vertieft, die bei der Ak-
tionsplanerstellung eine theoretische wie praktische Herausforderung darstellt. 

Maike Gattermann-Kasper untersucht in ihrem Beitrag die Regelungen 
zum Nachteilsausgleich als Teilaspekt des für den Hochschulbereich zentra-
len UN-BRK-Konzepts der „Angemessenen Vorkehrungen“. Zugleich wirft 
sie einen Kritischen Blick auf ein etabliertes Instrument und mahnt den Ab-
bau von Barrieren und eine inklusionsorientierte Gestaltung von Studien- 
und Prüfungsbedingungen an, um den Bedarf an einzelfallbezogenen Lösun-
gen zum Nachteilsausgleich zu reduzieren. 

Der Titel des Beitrags von Andrea Platte, Stefanie Vogt und Melanie Werner, 
nämlich Befreiung von Barrieren braucht mehr als Barrierefreiheit kann durch-
aus als Programm verstanden werden. Ihr Entwurf gilt einer inklusiven Hoch-
schulbildung, die sie in ihrem Beitrag konzipieren. Anhand eines Projektes an 
der FH Köln, in dem mit dem Index für Inklusion gearbeitet wurde, zeigen sie 
die Möglichkeit eines strukturierten Prozesses der Identifizierung von Barrieren 
und der Wahrnehmung der Bedarfe unterschiedlicher Beteiligter. Beispielhaft 
wird dies für die Entwicklung inklusiver Prüfungsformate diskutiert.  

Der zweite Teil des Buches greift Forschung und Forschungsdesiderata zur 
Situation von Studierenden mit Behinderungen und/oder chronischen Er-
krankungen auf. 

Bislang waren die Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks, zu-
letzt die 20. Sozialerhebung, und die so genannte best-Studie die entschei-
denden Datengrundlagen zur Situation beeinträchtigter Studierender. Mit 
dem Konstanzer Studierendensurvey (KSS), der sich in der Befragung von 
2012/13 erstmals mit dieser Zielgruppe befasst, liegt nun eine dritte empiri- 
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sche Erhebung vor. Ausgehend von den Ergebnissen des KSS skizziert Chris-
tian Kerst in seinem Beitrag detailliert die Studienerfahrungen beeinträchtig-
ter Studierender. Im Vergleich der drei Studien diskutiert Kerst die vorliegen-
den Daten zu Studienverlauf und -planung, zu den sozialen Kontakten sowie 
zu Belastungen im Studium. Als Forschungsdesiderat mahnt er multivariate 
Analysen und vor allem Längsschnittdaten an. 

Die spezifische Problematik verschiedener Gruppen von Studierenden 
stellen die dann folgenden beiden Beiträge dar. Björn Fisseler gibt einen 
Überblick zum internationalen Stand der Forschung zum Studienerfolg von 
Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Diskussion der 
Forschungsergebnisse zeigt einerseits die Bedeutung von Faktoren wie z. B. 
der Form der gesundheitlichen Beeinträchtigung und ihrer Wahrnehmbar-
keit durch Dritte für den Studienerfolg. Sie zeigt andererseits aber auch, wel-
che große Bedeutung die Haltung von Mitarbeitenden und Lehrenden ge-
genüber den Studierenden mit Behinderung hat und wie wichtig die Unter-
stützungsangebote der Institution sind. Dem Studieren mit dem Asperger-
Syndrom oder Hochfunktionalem Autismus widmen sich Andreas Eckert und 
Niels Anderegg. Sie haben betroffene Studierende schriftlich befragt und stüt-
zen sich auf Erkenntnisse aus der Lernbiographie eines Hochschulabsolven-
ten. Alle Befragten erleben besondere Herausforderungen oder Probleme im 
Studium. Anhand des Portraits eines Hochschulabsolventen wird beeindru-
ckend deutlich, wie entscheidend die sozial-interaktiven Momente im Stu-
dium, die Reaktion des Gegenüber, z. B. der Dozent_innen, aber auch die Ge-
nauigkeit von Informationen für die betreffenden Studierenden sind. 

Grundlegende theoretische Überlegungen zur inklusiven Hochschule 
stellt Nicole Viktoria Przytulla in ihrem Beitrag an. Für eine mögliche theo-
retische Rahmung knüpft Przytulla an die „Epistemologie des Südens“ von 
Boaventura de Sousa Santos an und überträgt diese beispielhaft entlang 
dreier „Monokulturen“ auf die Hochschule. Santos‘ „Soziologie der Abwe-
senheiten“ stellt interessante Anknüpfungspunkte für die inklusive Hoch-
schule und die Disability Studies zur Verfügung. 

Es reicht nicht, sich auf die Situation von Studierenden zu konzentrieren, die 
Hochschule hat eine gewisse Verantwortung auch in Hinblick auf die spätere 
Erwerbstätigkeit ihrer Studierenden und auch für Promovierende. Der letzte 
Teil des Buches widmet sich diesen Perspektiven. Eine aktuelle Maßnahme 
zur Verbesserung des Zugangs von Absolvent_innen mit Behinderung in die 
Wissenschaft ist das Projekt „PROMI – Promotion inklusive“, das Jana Bauer, 
Susanne Groth, Mathilde Niehaus und Thomas Kaul vorstellen. Personen mit 
Behinderungen sind im so genannten wissenschaftlichen Nachwuchs unter-
repräsentiert. Die an einer Promotion Interessierten stoßen auf Barrieren 
beim Zugang zu entsprechenden Stellen, Stipendien oder anderen Förder- 
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programmen, wenn die Finanzierung ihrer behinderungsbedingten Mehrbe-
darfe nicht gesichert ist. Das Projekt PROMI, das hier erstmals evaluiert wird, 
widmet sich der Bewältigung struktureller Hürden und individueller Heraus-
forderungen für Promovierende mit Behinderungen. Inga Scharf da Silva, 
zeigt in ihrer ethnographischen Selbststudie, wie ihr durch das Pilotprojekt 
PROMI die für sie bisher verschlossene Tür zur Wissenschaft geöffnet wurde. 
Es muss zu denken geben, dass sich Frau Scharf da Silva im PROMI-
Programm erstmals als Forscherin, als Wissenschaftlerin adressiert und nicht 
– da eine Behinderung hier Voraussetzung ist – auf „das Wesen der behin-
derten Frau“ reduziert fühlte. 

Ausgehend von der bekanntlich höheren Einschränkung der beruflichen 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen thematisieren Jana Bauer, 
Susanne Groth und Mathilde Niehaus abschließend die spezifische Situation 
von Akademiker_innen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt. Sie diskutieren u. a. die Frage, inwieweit Hochschulen ihren Absol-
vent_innen mit Behinderungen einen chancengerechten Übergang ins Ar-
beitsleben ermöglichen. Sie konstatieren eine fehlende inklusive Orientie-
rung der Career-Servicestellen an Hochschulen. 

Die Autor_innen skizzieren in ihren Beiträgen auch immer Handlungs-
erfordernisse und Forschungsfragen. Entsprechende Aktivitäten sind nicht 
nur vor dem Hintergrund der Verpflichtung der UN-BRK zur Sicherung von 
chancengleicher und diskriminierungsfreier Teilhabe Aller an der Hoch-
schulbildung erforderlich, sondern auch angesichts der Tatsache, dass die 
Zahl der Studierenden mit Beeinträchtigungen künftig steigen wird – sei es, 
weil mehr junge Menschen aus einem inklusiv gestalteten Schulsystem die 
Hochschulreife erwerben werden, sei es durch die größer werdende Bedeu-
tung des lebenslangen Lernens und der damit verbundenen Zielgruppen Äl-
terer. Es ist eine Aufgabe aller Akteure in Forschung, Lehre und Studium, 
sich diesen Herausforderungen (gemeinsam) zu stellen. 

Der vorliegende Band ist in gemeinsamer Arbeit der Wissenschaft – Wissen-
schaftlerinnen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – und der Praxis 
– Praktikerinnen der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behin-
derung (IBS) des Deutschen Studentenwerks – entstanden. Wir hoffen, da-
mit sowohl Unterstützung für eine inklusive Umgestaltung des Hochschul-
bereichs als auch einen Beitrag für weitere Forschungsvorhaben zu leisten. 

Bedanken möchten wir uns für die engagierte Mitarbeit durch Esther van 
Lück und Ester Mehrtens. Auch danken wir dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung für die Unterstützung der Arbeit an diesem Buch. 
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Behinderung und Diversitätsmanagement 
Von der Graswurzelarbeit zum  
Disability Mainstreaming 

Birgit Rothenberg, Barbara Welzel und Ute Zimmermann 

Als bundesweit erste Hochschule begann die Pädagogische Hochschule Ruhr 
– orientiert am Vorbild US-amerikanischer Hochschulen – im Jahr 1977 mit 
der systematischen Unterstützung behinderter Studierender. 1980 wurde die 
Pädagogische Hochschule Ruhr in die damalige, 1968 gegründete, Techni-
sche Universität Dortmund (bis 2007 Universität Dortmund) integriert. 
Diese Universität kann somit auf eine länger als eine Generation andauernde 
Geschichte der Unterstützung behinderter Studierender zurückblicken. An 
dieser lässt sich in besonderer Weise der wechselvolle Weg von der – früh 
durch zunächst dezentrale Ressourcen ausgestatteten – Graswurzelarbeit hin 
zu einem auf Leitungsebene abgesicherten Disability Mainstreaming nach-
zeichnen. Zu diesem Weg gehört auch, dass sich die Technische Universität 
Dortmund zunehmend ihrer Vorreiterrolle bewusst wird, denn rückblickend 
wird deutlich, wie progressiv hier schon früh gedacht und gehandelt wurde. 
So wurde beispielsweise die Formulierung „Eine Hochschule für alle“ als Ti-
tel einer Pilotstudie zur didaktisch-strukturellen Verbesserung der Situation 
behinderter Studierender schon 1996 gewählt (Drolshagen et al. 2001) und 
die dahinterstehende Grundidee von hier aus in diverse regionale und bun-
desweite Gremien hineingetragen und diskutiert. Mit „Eine Hochschule für 
Alle“ war der Beitrag überschrieben, mit dem sich die Universität Dortmund 
2002 als Best-Practice-Hochschule im Wettbewerb des CHE bewarb. Ausge-
zeichnet wurden Hochschulen, die ihre Organisation durch vorbildliche Re-
formen handlungsfähiger gemacht und auf den nationalen und internationa-
len Wettbewerb vorbereitet hatten. In diesem Wettbewerb konnte sich das 
Konzept noch nicht durchsetzen, einige Jahre später prägte die Formulierung 
eindrucksvoll den Titel der Initiative der Hochschulrektorenkonferenz (HRK 
2009). Im November 2014 zeichnete die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände die Technische Universität Dortmund mit dem Arbeit-
geberpreis für Bildung aus. Mit dem Preis in der Kategorie Hochschulische 
Bildung wird sie für ihr „überzeugendes Konzept zur sorgfältigen, nachhalti-
gen und erfolgreichen Inklusion von jungen Menschen mit Behinderung  
oder Beeinträchtigung“ prämiert. 
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Die Technische Universität Dortmund ist eine mittelgroße Universität 
(2014: rund 32.800 Studierende, 300 Professorinnen und Professoren, 6.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die sich auf ihrer Homepage mit folgen-
dem Profil charakterisiert:  

„Durch das einzigartig organisierte Zusammenspiel unserer Fakultäten sind 
technologische Innovationen, Methoden- und Erkenntnisfortschritte geradezu 
programmiert. Ingenieur- und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Kultur-
wissenschaften haben einen universitären Geist geprägt, in dem Interdisziplina-
rität, Interaktion, Kommunikation und Kooperation nicht nur gelehrt, sondern ge-
lebt werden. All dies geschieht in der Forschung und in 66 Bachelor- und 
Masterstudiengängen sowie in einer breit aufgestellten Lehrerausbildung mit 30 
Fächern.“1  

Unter der Perspektive des Disability Mainstreaming lässt sich folgende Cha-
rakterisierung ergänzen: Die Technische Universität Dortmund besitzt eine 
der europaweit größten Fakultäten für Rehabilitationswissenschaften, die in 
den letzten 20 Jahren jenen Prozess, der in die Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention eingemündet ist und sich seinerseits als „Von 
der Graswurzelarbeit zum Disability Mainstreaming“ beschreiben lässt, 
durch weitgespannte Forschung, Projektarbeit und Politikberatung und 
nicht zuletzt durch die Ausbildung von Lehrkräften für die (inklusive) Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen begleitet 
und mit vorangetrieben hat. 

Behinderung und Studium – Graswurzelarbeit 

Das Behinderungsverständnis der Politischen Behindertenselbsthilfe der 
späten 1970er-Jahre „Die Lähmung ist nicht die Behinderung!“ prägte das 
Beratungsverständnis des Beratungsdienstes behinderter Studenten (BbS, 
seit 2001 integriert in DoBuS, Dortmunder Zentrum Behinderung und Stu-
dium) zunächst der PH Ruhr, dann der Technischen Universität Dortmund 
und den daraus im Laufe der Jahre entwickelten „Dortmunder Arbeitsan-
satz“. Getragen ist diese Arbeit von der grundlegenden Überzeugung, dass 
Behinderung eine Folge von Barrieren, mithin ein von den gesellschaftlichen 
Bedingungen verursachtes Problem ist. Unterschieden werden Beeinträchti-
gungen (das sind Einschränkungen beim z. B. Sehen, Hören oder Gehen auf 
Grund von Körperfunktionen oder -strukturen) von Behinderung. Behinde- 

                                                                                 

1  Siehe: http://www.tu-dortmund.de/uni/Uni/Organisation/ [Zugriff: 18.03.2015]. 
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rung entsteht erst aus den Wechselwirkungen zwischen Menschen mit Be-
einträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie 
an der vollen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
hindern. 

Vom Jahr 1977 an, als der BbS seine Arbeit in Dortmund aufnahm, bis 
weit in die 1990er Jahre war der öffentliche Raum geprägt durch beinah 
durchgängig ausgrenzende Lebensbedingungen: Es gab fast keinen barriere-
freien Wohnraum, gelegentlich ließen sich eine eher zufällig anpassbare 
Wohnung und auch bundesweit nur eine sehr kleine Zahl sogenannter be-
hindertengerechter Zimmer in Studierendenwohnheimen finden. Der öf-
fentliche Nahverkehr war für Mobilitätsbehinderte nicht nutzbar, ambulante 
Pflegedienste existierten noch nicht, das Konzept der Pflegeversicherung war 
noch nicht entwickelt. Die Situation an den deutschen Hochschulen war 
gleichermaßen behindernd: kaum irgendwo war bauliche Barrierefreiheit re-
alisiert, oft fehlten ein stufenloser Zugang oder eine rollstuhlgerecht gestal-
tete WC-Anlage, es existierten weder Orientierungshilfen noch adaptierte 
Technik. Auch die Gebäude der in den späten 1960er Jahren als Campus-
Hochschule geplanten und damit im Vergleich recht jungen Technischen 
Universität Dortmund sahen eine Nutzung durch behinderte Hochschulan-
gehörige nicht vor. 

Der Beginn der Arbeit für behinderte Studierende an der Dortmunder 
Universität war geprägt von der Recherche nach relevanten juristischen 
Grundlagen und dem Zusammenstellen von Informationen. Das für die Ein-
zelberatung erforderliche juristische Hintergrundwissen lag bislang nicht 
systematisiert vor, es musste vielmehr auf Grundlage fast jeder einzelnen Be-
ratungssituation recherchiert und juristisch abgesichert in die Beratungsar-
beit eingebracht werden. Dies war eine in dieser Zeit für den gesamten Be-
reich der Sozialsysteme sehr typische Situation, von der allerdings behinderte 
Bürger und Bürgerinnen in existenzieller Weise betroffen waren. So finden 
sich erste spezielle Rechtsinformationen für behinderte Studierende erst An-
fang der 1980er Jahre in Veröffentlichungen, die der Politischen Behinder-
tenselbsthilfe zuzuordnen sind (Steiner 1984). 

Die Kenntnis von Rechtsansprüchen und das Wissen um deren Durch-
setzung bestimmen bis heute weite Bereiche der Studiensituation beeinträch-
tigter Studierender. In einem besonderen Maß trifft dies schwer beeinträch-
tigte Studierende. Diese sind in einem hohen Maße auf die Realisierung von 
Rechtsansprüchen aus Sozial-, Leistungs- und anderen Gesetzen angewiesen 
– sowohl zum Ausgleich ihrer Bedarfe aufgrund ihrer Beeinträchtigung als 
auch zum Ausgleich von Behinderungen durch Barrieren und fehlende 
Strukturen. Daneben sind im Falle von Studierenden selbstverständlich auch 
die für das Studium allgemein relevanten rechtlichen Regelungen von Bedeu-
tung. Die Passung beider rechtlichen Systeme für die besondere Situation be- 
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hinderter und chronisch kranker Studierender war insbesondere im ersten 
Jahrzehnt der systematischen Bemühungen bis Ende der 1980er Jahre im Be-
reich Behinderung und Studium nicht gegeben. Für die Arbeit in der Bera-
tungsstelle der Technischen Universität Dortmund wurde daraus die Folge-
rung gezogen, eine intensive Einzelberatung vorzuhalten, Einzelfälle zu 
prüfen und in diesen Einzelfällen Lösungen zu finden, um diese dann zu er-
streiten. Innerhalb der Universität waren somit Gespräche mit sehr vielen 
verschiedenen Beteiligten notwendig. Eine aufwändige Arbeit mit vielen Wi-
derständen: Die Spanne reichte von erklärter Nicht-Zuständigkeit bis zu feh-
lenden Finanzierungsmöglichkeiten. 

Zu Beginn der Arbeit Ende der 1970er Jahre ging es zudem darum, grund-
sätzliche Ansprüche auf angemessene Prüfungsmodifikationen einzufor-
dern. Auf vielen Ebenen musste zunächst ganz grundsätzlich ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit solcher Regelungen geschaffen werden; zuweilen galt 
es, überhaupt sichtbar zu machen, dass behinderte Studierende zur Univer-
sität gehörten. Die Hochschulausbildung behinderter Menschen war erstma-
lig 1976 im Hochschulrahmengesetz erwähnt worden. Daher verwundert es 
nicht, dass sich behinderte Studierende bei akademischen Prüfungen beinahe 
flächendeckend nicht auf Verordnungen oder Erlasse bzw. Richtlinien beru-
fen konnten; es bestanden keine Regelungen für „Prüfungserleichterungen“, 
wie es damals bezeichnenderweise hieß. Erst über eine Eingabe mit einem 
konkreten Formulierungsvorschlag konnte z. B. in NRW eine Ergänzung im 
Landeshochschulgesetz 1979/80 erreicht werden (Rothenberg 2012a: 222). 
Mitte der 1980er Jahre war der Rechtsanspruch auf Prüfungsmodifikationen 
im Studium grundsätzlich vorhanden, zumindest belegen dies Antworten der 
Bundesregierung auf Anfragen im Bundestag, bestätigt von der Westdeut-
schen Rektorenkonferenz (WRK 1986). Verschriftlicht war dies in den ein-
zelnen Prüfungs- und Studienordnungen zu diesem Zeitpunkt allerdings 
noch nicht. 

Bis Mitte der 1990er Jahre war in der konkreten Arbeit der BbS neben der 
Information und der Beratung behinderter Studierender die praktische Un-
terstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche in fast jeder Einzel-
situation erforderlich: und zwar sowohl gegenüber der Hochschulverwaltung 
als auch gegenüber Sozialbehörden. Immer wieder kumulierten im Verlauf 
des Studiums und daher auch in Beratungssituationen mehrere solcher Kon-
fliktsituationen, manchmal zeitgleich: z. B. sowohl die Prüfungsmodifikatio-
nen als auch die Finanzierung durch BAföG und Sozialhilfe. 

Diese für behinderte Studierende an den Hochschulen (zumindest in der 
BRD) typische diskriminierende und für die einzelnen auch prekäre Situa-
tion war Ausgangspunkt der Selbsthilfeaktivitäten behinderter Studierender 
an einzelnen Hochschulstandorten. Bereits in den frühen 1980er Jahren ent-
standen aus der engen Kooperation mit der Dortmunder Interessengemein- 
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schaft behinderter (und nichtbehinderter) Studierender (IbS) Vernetzungen 
mit anderen örtlichen Initiativen, einige Hochschulangehörige beteiligten 
sich aktiv. Vor Ort erfahrene Barrieren und Lösungsansätze wurden ausge-
tauscht, Qualitätskriterien für die Literaturumsetzung für sehgeschädigte 
Studierende entwickelt und Forderungen für eine angemessene Studienför-
derung aufgestellt. Für diese bundesweite Vernetzung der Selbsthilfe wurde 
eine Förderung des BMBF erschlossen, bei der inhaltlichen und organisato-
rischen Gestaltung unterstützte der BbS die Dortmunder IbS bis zur Grün-
dung der BAG Behinderung und Studium im Jahr 19962. Zahlreiche Doku-
mentationen dieser Erfahrungsaustausche zeigen das hohe Niveau der dabei 
entwickelten Erfahrungskonzepte, aber auch einzelne gesetzliche Verände-
rungen z. B. im BAföG sowie die überregionalen Empfehlungen der Sozial-
hilfeträger für Leistungen zum Besuch einer Hochschule tragen deutliche 
Spuren der bundesweit abgestimmten Aktivitäten. Dieser Reformschub zeigt 
sich gerade auch im Bereich der Nachteilsausgleichsregelungen. 

Heute sind entsprechende Formulierungen fester Bestandteil jeder No-
velle einer Studien- oder Prüfungsordnung, dies ist in allen Landeshoch-
schulgesetzen vorgeschrieben und relevant für die Akkreditierung von Stu-
diengängen. Die Vorstellungen über die „Angemessenheit“ einzelner Modi-
fikationen beschränkten sich allerdings für sehr lange Zeit – einigermaßen 
fantasielos – auf die Möglichkeit einer Zeitverlängerung und auf den Aus-
tausch von schriftlichen durch mündliche Prüfungsformen. Interessanter-
weise vertraten nicht nur Prüfungsämter diese Vorstellung von Angemessen-
heit, sondern gleichermaßen die Betroffenen und Beratenden selbst. Die 
heute in der Regel problemlos praktizierte Vielfalt von Modifikationen (Ein-
satz von Gebärdensprachdolmetschung, Nutzung adaptierter PCs in Klausu-
ren, Multiple Choice-Klausuren in Großdruck, Klausuren mit Schreibassis-
tenz, Mischformen schriftlicher Prüfungen mit mündlichen Anteilen etc.) 
sind die Folge einer wachsenden Zahl realisierter, häufig mit Argumenten, 
Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen „erkämpfter“ und publizierter 
Prüfungen mit individuellen Modifikationen: ein Prozess, der mehr als zwei 
Jahrzehnte in Anspruch nahm. 

Aus institutioneller Perspektive gehört zu einer Umsetzung von Chan-
cengleichheit für behinderte Studierende neben der formalen Regelung der 
sog. Nachteilsausgleiche sowie den v.a. mit Hilfe der Beratungsstelle ausge-
arbeiteten Modifikationsformen die „Verkörperung“ dieser Anliegen auf der 
Leitungsebene der Hochschule sowie die Absicherung und systemische 
Rückbindung durch ein Beschwerdemanagement. 

                                                                                 

2  Siehe: http://www.behinderung-und-studium.de/ [Zugriff: 18.03.2015]. 



25 

Beratung, Unterstützung und Barrierenabbau 

Die Beratung und Unterstützung Einzelner war und ist seit bald 40 Jahren 
Kristallisationspunkt der Arbeit im Beratungsdienst behinderter und chro-
nisch kranker Studierender (BbS). Die Angebote und Dienstleistungen wur-
den vor dem Hintergrund konzipiert, erprobt und evaluiert, Behinderung 
und Studium als Herausforderung für die Qualität der Lehre zu verstehen. 
Das kontinuierlich vorgehaltene Angebot hat sich zu einer den Bewälti-
gungsoptimismus stärkenden und die Zuversicht stützenden „Instanz“ für 
die ratsuchenden Studierenden entwickelt. Das Angebot verpflichtet sich 
nachdrücklich auf die Achtung der Selbstbestimmungsinteressen der Studie-
renden, z. B. ihre konkrete Studienfachwahl, und zwar ungeachtet von beste-
henden Vorurteilen und realen Barrieren. Die konkrete Beratung fungiert 
zugleich als Mittler zwischen den Studierenden und den institutionellen Rah-
menbedingungen sowie den beteiligten Akteuren. DoBuS hat hierfür den 
„Dortmunder Arbeitsansatz“ ausgearbeitet und als Modell publiziert (Drols-
hagen et al. 2001; Rothenberg 2015). Eine ausführliche Darstellung dieses Ar-
beitsansatzes findet sich im nachfolgenden Kapitel. 

Abbildung 1: Beratung und Unterstützung behinderter Studierender bis 2001 

 

Mit der Gründung des Dortmunder Zentrums Behinderung und Studium 
(DoBuS) im Jahr 2001 ging die Verstetigung der bis dahin geschaffenen Un- 
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terstützungsangebote und Dienstleistungen einher. Der Arbeitsraum und 
Hilfsmittelpool für behinderte Studierende und der Umsetzungsdienst zur 
sehgeschädigtengerechten Adaption von Studienmaterialien sind seitdem 
Einrichtungen von DoBuS. Die Konzeptionen der Tutoriate für behinderte 
Studierende z. B. im Bereich EDV, Assistenz oder auch in den Fachdidaktiken 
ermöglichen ein nachfrageorientiertes Vorgehen in einzelnen Studiengän-
gen. Informationsveranstaltungen zu Prüfungen und dem Recht auf Nach-
teilsausgleich und Workshops zum Themenkomplex „Barrierefreie Hoch-
schuldidaktik“ in Kooperation mit der hochschuldidaktischen Weiter-
bildung haben ihren Ursprung in der verstärkten Wahrnehmung von Behin-
derung im Studium als Herausforderung für die Lehrenden (Rothenberg 
2012b). Dementsprechend bietet DoBuS auch Fachberatung für Lehrende 
und andere Beschäftigte der TU Dortmund an. 

Der Beratungsdienst behinderter und chronisch kranker Studierender 
(BbS), eine der zentralen Säulen von DoBuS, stellt eine spezifische Ergänzung 
der allgemeinen Beratungsangebote der Hochschule (z. B. allgemeine Studi-
enberatung, Studienfachberatungen, psychologische Beratung) dar. Die enge 
– inzwischen verlässlich eingespielte – Kooperation zwischen BbS und den 
allgemeinen Beratungen dient auch dazu, diese bei ihrer barrierefreien An-
gebotsgestaltung zu unterstützen. Der BbS berät und unterstützt behinderte 
und chronisch kranke Studieninteressierte und Studierende individuell in al-
len Phasen des Studiums, einschließlich der Übergänge Schule/Studium und 
Studium/Beruf. Die Beratungsthemen reichen von Fragen der Beantragung 
von Nachteilsausgleichen und Härtefallregelungen bei der Bewerbung um 
zulassungsbegrenzte Studienplätze über die Finanzierung des behinderungs-
bedingten Mehrbedarfs im Studium, den Einsatz von Studienassistenz, die 
Beantragung von Nachteilsausgleichen im Studienverlauf und bei Prüfungen 
bis hin zu Fragen eines Auslandsaufenthalts oder der Unterstützung bei der 
Suche eines Arbeitsplatzes. Darüber hinaus berät und unterstützt der BbS 
auch Lehrende und andere Hochschulangehörige dabei, deren Angebote 
(z. B. Lehrveranstaltungen oder allgemeine Informationsveranstaltungen) 
bezogen auf eine Einzelsituation oder grundsätzlich barrierefrei zu gestalten. 
Bei der Realisierung von Nachteilsausgleichen können Lehrende in vielfälti-
ger Weise auf die Expertise von DoBuS zurückgreifen. Beispielsweise adap-
tiert DoBuS Klausurtexte in sehgeschädigtengerechte Medienformen, stellt 
mit dem Arbeitsraum für behinderte Studierende (AfB) eine behindertenge-
recht ausgestattete, an die Bedarfe sehgeschädigter und manuell beeinträch-
tigter Studierender angepasste Prüfungsumgebung zur Verfügung oder un-
terstützt bei der klaren Strukturierung von Prüfungsaufgaben, die für 
Studierende z. B. mit Asperger-Syndrom oder psychischen Erkrankungen er-
forderlich sein kann. 

Auf überindividueller Ebene berät DoBuS zum Thema „Studieren mit  
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Behinderung/chronischer Krankheit“ bei allgemeinen und speziellen Infor-
mationsveranstaltungen der Hochschule (z. B. Tag der offenen Tür, Sommer-
fest, SchnupperUni) sowie in spezifischen Veranstaltungen für behinderte 
und chronisch kranke Schülerinnen und Schüler. Hierzu gehören regelmäßig 
angebotene Workshops und Infoveranstaltungen an Schulen sowie die jähr-
lich durchgeführte dreitägige DoBuS-SchnupperUni für behinderte und 
chronisch kranke Studieninteressierte. In diesen in enger Kooperation mit 
den abgebenden Schulen durchgeführten Veranstaltungen erhalten behin-
derte/chronisch kranke Schülerinnen und Schüler der Region früh und um-
fassend die Möglichkeit, sich mit Fragen der Studienfachwahl, -bewerbung 
und des Studierens mit Behinderung auseinanderzusetzen. 

Der Abbau von baulichen Barrieren in Bestandsgebäuden und die zuneh-
mend barrierefreie Gestaltung der Gebäude sowie der Zuwegung im Rahmen 
von Neu- und Umbaumaßnahmen lässt die langjährigen Aktivitäten von 
DoBuS sichtbar und erfahrbar werden. In Absprache mit der bzw. dem je-
weiligen Senatsbeauftragten für die Belange behinderter Studierender (das 
Amt wurde 1989 im Rahmen einer Grundordnungsänderung eingeführt) 
werden kleinere Baumaßnahmen, insbesondere individuelle Anpassungen 
für einzelne Studierende, sowie möglichst alle Umbau-, Sanierungs- und 
Neubaumaßnahmen beratend begleitet, um auf dem gesamten Campus Bar-
rierefreiheit im Sinne von „Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe“ (BGG NRW) zu erreichen. Die anfängliche Fo-
kussierung auf die Belange rollstuhlnutzender Hochschulangehöriger ist ei-
nem umfassenden Verständnis gewichen, das seit Jahren „wachsende“ 
Leitsystem zum und auf dem Universitätsgelände ist ein sichtbares Zeichen. 

Dortmunder Arbeitsansatz 

DoBuS arbeitet auf der Basis eines spezifischen Konzepts, dem Dortmunder 
Arbeitsansatz. Dieser beginnt bei der Einzelberatung und -unterstützung, 
zielt aber zugleich auf eine Veränderung der Organisation Hochschule. 
Schrittweise hat sich die Hochschule insgesamt diese Anliegen zu Eigen ge-
macht. Spätestens seit der 2013 erfolgten Ansiedlung von DoBuS in einer 
zentralen Einrichtung, dem Zentrum für Hochschulbildung (zhb), wurde 
hierfür eine übergeordnete, institutionelle Beauftragung vorgenommen. 

Der Dortmunder Arbeitsansatz orientiert sich an Grundsätzen der För-
derung von Selbstbestimmung: 

• Benachteiligungen und Erschwernisse behinderter Studierender 
sollen durch die Schaffung einer nichtaussondernden Hochschul- 


